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Bekanntmachung 
zur Neuwahl einer Schiedsperson 

 
 

 

Frau Sibel Toraman wurde vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort für den Bezirk I (nördlicher Bereich 

Moerser Straße sowie Außenbezirke) als Nachfolgerin von Herrn Friedrich Stermann für fünf Jahre 

gewählt. 

 

Das Amtsgericht Rheinberg hat gem. § 4 des Gesetzes über das Schiedsamt in den Gemeinden des 

Landes Nordrhein-Westfalen die Neuwahl bestätigt und Frau Toraman gem. § 5 des Gesetzes 

vereidigt. 

 

 

 

Kamp-Lintfort, den 15.07.2015 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 



Stadt Kamp-Lintfort                                                                            Kamp-Lintfort,14.07.2015  
Der Bürgermeister 
 
 
 
                               
 
 Öffentliche Zustellung 
 Benachrichtigung gem. § 10 Abs. 2 des  Verwaltungszustellungsgesetzes 
 
 
Der Bescheid der Stadt Kamp-Lintfort vom 06.07.2015, für Frau Ingrid Maria Jäger Kassenzeichen 

01041625.6/0100, zuletzt gemeldet in 47475 Kamp-lintfort, Kolkschenstraße 16, kann nicht zugestellt 

werden, weil der derzeitige Aufenthalt der Adressatin unbekannt ist.  
 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, 
Zimmer 540, von der Adressatin oder eines von Ihr Bevollmächtigten eingesehen und abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes als zugestellt. 
 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 

 
                       



Stadt Kamp-Lintfort                                                                            Kamp-Lintfort,14.07.2015  
Der Bürgermeister 
 
 
 
                               
 
 Öffentliche Zustellung 
 Benachrichtigung gem. § 10 Abs. 2 des  Verwaltungszustellungsgesetzes 
 
 
Der Bescheid der Stadt Kamp-Lintfort vom 06.07.2015, für Frau Heike Hildegard Grothoff 

Kassenzeichen 01044832.8/0100, zuletzt gemeldet in 47506 Neukirchen-Vluyn, kann nicht zugestellt 

werden, weil der derzeitige Aufenthalt der Adressatin unbekannt ist.  
 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, 
Zimmer 540, von der Adressatin oder eines von Ihr Bevollmächtigten eingesehen und abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes als zugestellt. 
 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 

 
                       



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3204151264 (alt: 104151261) der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, 1. Juli 2015  

 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3219040031 (alt: 119040038) der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, 3. Juli 2015  

 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3200352361 der Sparkasse Duisburg, Rechts-

nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, 9. Juli 2015  

 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3202712364 und 3242008492 (alt: 

142008499) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 

werden.  

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorle-

gung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, 10. Juli 2015 

 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3211133065 (alt: 111133062) der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, 16. Juli 2015 

 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3201784489 und 3201841883 der Sparkas-

se Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorle-

gung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, 17. Juli 2015 

 

 

 
  



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 3201291428, 3201660523 und 3201741638 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnach-

folgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt.  

Duisburg, 3. Juli 2015 

 

 

SPARKASSE DUISBURG 

Der Vorstand“ 


